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WAS IST NEU?

• Der Einstieg in die Stufentabelle erfolgt künftig grundsätzlich in der 
ersten mit Wert belegten Stufe der jeweiligen Besoldungsgruppe.

• Stufe 1 der Stufentabelle fällt weg.
• Die Besoldungsgruppe (BesGr) A 2 fällt weg.
• Beamte in den BesGr A 2 bis A 5 werden in die nächst höhere 

BesGr überführt.
• In BesGr A 12 bis BesGr A 14 werden Eingangsstufen gestrichen.
• In den BesGr A 3 bis A 6 erhöht sich das Endgrundgehalt durch 

Anfügen weiterer Stufen.
• Die Allgemeine Stellenzulage von 17,59 Euro wird in den BesGr 

A 6 – A 8 in die Tabelle eingearbeitet.
• Leistungsorientierter Aufstieg in den Stufen (Leistungsstufen).
• Für die Mehrzahl der vorhandenen Beamtinnen und Beamten er-

gibt sich keine fi nanzielle Veränderung. Sie werden in die neue  
Tabelle übergeleitet. Finanzielle Verschlechterungen sind ausge-
schlossen.

PERSONALRATSWAHLEN 17. MAI 2011



EINSTIEG IN DIE STUFEN 
Die Einordnung in den Stufen erfolgte bisher 

grundsätzlich nach dem Lebensalter. Die Anbindung 
an das Lebensalter entfällt künftig völlig.

Im neuen Dienstrecht erfolgt der Einstieg grund-
sätzlich in der ersten mit Wert belegten Stufe der 
jeweiligen Besoldungsgruppe und zwar zu dem Zeit-
punkt, an dem erstmals Anspruch auf Grundbezüge 
besteht (i.d.R. bei Ernennung zum Beamten auf Pro-
be). Die jeweils erste mit einem Betrag belegte Stu-
fe soll das typische Einstiegsalter in der jeweiligen 
Einstiegsebene widerspiegeln. Angerechnet werden 
Zeiten bei anderen Dienstherren, gesellschaftlich re-
levante Zeiten wie Wehr- und Zivildienst, freiwilliges 
soziales Jahr usw. sowie Elternzeit und Zeiten der 
Betreuung und Pfl ege von Angehörigen bis zu drei 
Jahren. Weitere „Vordienstzeiten“ bei anderen Arbeit-
gebern können angerechnet werden, soweit sie für 
die neue Tätigkeit „förderlich“ sind.

Übergangsregelung für 
Anwärterinnen und Anwärter

Die bfg-Jugend konnte für am 31.07.2010 in Aus-
bildung befi ndliche Anwärterinnen und Anwärter eine 
Übergangsregelung erreichen. Sie erhalten nach der 
Ausbildung mindestens das Grundgehalt aus der 
Stufe, die sich nach bisherigem Recht ergeben hätte. 
Ist dieses höher als es sich nach neuem Recht er-
rechnet, wird der Differenzbetrag solange gezahlt, bis 
betragsmäßig das Grundgehalt nach neuem Recht 
erreicht wird.  

Einordnung vorhandener 
Beamtinnen und Beamter

Vorhandene Beamtinnen und Beamte werden zum 
01.01.2011 grundsätzlich betragsmäßig in die neue 
Tabelle übergeleitet. Im Regelfall ergibt sich keine fi -
nanzielle Änderung (in A 6 - A 8 ist nun die Allgemei-
ne Stellenzulage von 17,59 Euro eingerechnet). In 
keinem Fall gibt es eine fi nanzielle Verschlechterung. 
Durch die Streichung der Stufe 1 fi ndet sich ihr bishe-
riger Grundgehaltsbetrag grundsätzlich in einer Stu-
fe niedriger wieder. Ist der bisherige Grundgehalts-
betrag in der neuen Tabelle nicht mehr vorhanden, 
erfolgt die Zuordnung zu der Stufe mit dem nächst 
höheren Betrag.

Am 31.12.2010 beurlaubte Beamte werden mit dem 
Grundgehalt in die neue Tabelle eingeordnet, das bei 
Beendigung der Beurlaubung am 31.12.2010 maß-

geblich gewesen wäre. Der weitere Stufenanstieg re-
gelt sich nach dem neuen Recht.

ANRECHNUNG VON BEREITS IN EI-
NER STUFE VERBRACHTEN ZEITEN

Die Wartezeit für die nächste Stufe beginnt am 
01.01.2011 grundsätzlich neu zu laufen.

Zeiten, die bereits betragsmäßig in einer Stufe ver-
bracht wurden, werden auf die Wartezeit zur näch-
sten Stufe angerechnet, so dass die nächste Stufe 
zum gleichen Zeitpunkt wie bisher erreicht wird. Das 
gilt nicht, wenn eine Einordnung in eine neue Stufe 
erfolgt, weil die bisherige betragsmäßig nicht mehr 
besteht.

Beispiel: Ein Beamter des mittleren Dienstes in A 6,
Stufe 1 erhält bisher ein Grundgehalt von 1782,23 
Euro. Zum 01.01.2011 erfolgt die Überführung in die 
neue Tabelle – wegen der Streichung der bisherigen 
Stufe 1 besteht der bisherige Betrag nicht mehr; die 
Zuordnung erfolgt in die neue Stufe 1 mit 1.852,15 
Euro (inkl. ehem. Stellenzulage). In diesem Fall be-
ginnt zum 01.01.2011 die (zweijährige) Stufenlaufzeit 
neu zu laufen.

ÜBERLEITUNG IN DIE BESOL-
DUNGSGRUPPEN A 3 BIS A 6

Die BesGr A 2 entfällt künftig; die Ämter A 3 bis A 5 
werden um eine BesGr höher bewertet. Daraus ergibt 
sich folgendes: Beamtinnen und Beamte der BesGr A 2
bis A 5 gelten zum 31.12.2010 in der alten Tabelle 
stufengleich in die nächst höhere BesGr übergeleitet 
und entsprechend ernannt (z.B.: HAG – neu: Amts-
meister). Zum 01.01.2011 erfolgt die betragsmäßige 
Einordnung in die neue Besoldungstabelle. Ist dieser 
Betrag in der neuen Tabelle nicht vorhanden, erfolgt 
die Zuordnung zur nächst höheren Stufe.

Erbrachte Zeiten in der bisherigen Stufe werden an-
gerechnet. Beamte, die die Endstufe ihrer BesGr er-
reicht hatten, können durch das Anfügen weiterer Stu-
fen weiter aufsteigen und so ein höheres Endgrund-
gehalt erreichen. Bereits in der Endstufe verbrachte 
Zeiten werden bis zu einem Umfang von 3 Jahren 
angerechnet, so dass ggf. bereits zum 01.01.2011 
ein Vorrücken in die neugeschaffene nächste Stufe 
möglich ist.

SCHWERPUNKTE

NEUES DIENSTRECHT - BESOLDUNG



AUFSTIEG IN DEN STUFEN

Der Aufstieg in den Stufen erfolgt wie bisher 
grundsätzlich in einem Zwei-, Drei- bzw. Vier-Jahres-
rhythmus. Ein Kernstück des Neuen Dienstrechts ist 
der leistungsorientierte Aufstieg. Im Rahmen der pe-
riodischen Beurteilung ist festzustellen, ob die Min-
destanforderungen für einen Stufenaufstieg erfüllt 
sind. Diese gelten i.d.R. bei mindestens 3 Punkten 
in den Einzelmerkmalen der fachlichen Leistung als 
erreicht. Bei dauerhaft herausragenden Leistungen 
kann der Unterschiedsbetrag zur nächst höheren 
Stufe des Grundgehalts als Zulage vorweg gezahlt 
werden. Werden die Mindestanforderungen nicht er-
füllt, erfolgt ein Stufenstopp. In diesem Fall erfolgt eine 
jährliche Leistungsüberprüfung. Im Übrigen gilt die 
Leistungsfeststellung bis zur nächsten periodischen 
Beurteilung.

Bis zum Vorliegen entsprechender Beurteilungs-
feststellungen wird unterstellt, dass die Vorausset-
zungen für ein Vorrücken in den Stufen erfüllt sind.

Inwieweit die Absicht, die Haushaltsmittel für die 
leistungsbezogene Bezahlung auszusetzen, umge-
setzt wird, bleibt abzuwarten.

VERZAHNUNGSÄMTER FALLEN WEG

Die sog. Verzahnungsämter (A 6, A 9, A 13) 
fallen in der neuen Leistungslaufbahn weg. So wird 
z.B. nicht mehr zwischen A 9 mittlerer Dienst (AI) und 
gehobener Dienst (StI) unterschieden, sondern beide 
sind Steuerinspektoren in der BesGr A 9. 

ZULAGEN UND ZUSCHLÄGE

Allgemeine Stellenzulage wird Strukturzulage
Die bisherige Allgemeine Stellenzulage heißt nun 
„Strukturzulage“. In den BesGr A 6 bis A 8 ist sie 
ab 01.01.2011 mit dem Betrag von 17,59 Euro ins 
Grundgehalt eingearbeitet. In A 9 bis A 13 wird sie 
gesondert weiter gezahlt und beträgt 76,47 Euro. In 
A 9 wird künftig nicht mehr zwischen mittlerem und 
gehobenem Dienst (Qualifi kationsebene 2/3) unter-
schieden. In A 9 und A 9 + AZ erhöht sich dadurch die 
Strukturzulage von 68,80 Euro auf 76,47 Euro.

Familienzuschlag besteht weiter
Grundsätzlich gilt: Der Zuschlag richtet sich nach den 
Familienverhältnissen und der Besoldungsgruppe. 
Stufe 1 erhalten u.a. verheiratete Beamte, sowie Be-
amte in eingetragener Lebenspartnerschaft. Stufe 2 
erhalten Beamte der Stufe 1 mit Anspruch auf Kinder-
geld nach dem EStG oder dem Bundeskindergeldge-
setz. Ledige oder geschiedene Beamte mit Anspruch 
auf Kindergeld erhalten zusätzlich zum Grundgehalt 
den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und 
der Stufe des Familienzuschlags entsprechend der 
Zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder. 

Der Zuschlag beträgt monatlich:

Stufe 1:

Besoldungsgruppen A 3 bis A 8  107,64 Euro, 

für die übrigen BesGr   113,04 Euro. 

Stufe 2:

Besoldungsgruppen A 3 bis A 8  204,32 Euro 

für die übrigen BesGr    209,72 Euro. 

Bei mehr als einem zu berücksichtigenden Kind er-
höht sich der Familienzuschlag für das zweite Kind 
um 96,68 Euro; für das dritte und jedes weitere um 
299,68 

Amtszulage BesGr A 9 
A 9 mit Amtszulage besteht dauerhaft weiter. Be-
amtinnen und Beamte der Qualifi kationsebene 2 
können, wenn sie nicht über die Ausbildungsqualifi -
zierung oder die modulare Qualifi zierung in die Qua-
lifi kationsebene 3 aufsteigen, höchstens A 9 + AZ 
erreichen. 

Zulage für Steuerfahnder
Die Fahnderzulage von 127,38 Euro gibt es weiterhin.

Die vorgenannten Zulagen bzw. Zuschläge sind ru-
hegehaltsfähig.

Zulage für Steuerprüfer
Auch die Steuerprüferzulage für überwiegend im Au-
ßendienst Beschäftigte besteht weiter. In der BesGr 
A 9 beträgt sie künftig einheitlich 38,35 Euro (statt 
bisher 17,05 Euro für A 9 und A 9 + AZ/mittl. Dienst). 
Diese Zulage ist nicht ruhegehaltsfähig.sfähig.
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